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OFFIZIELLE INFORMATION DER BUNDESINNUNG BAU

Erleichterungen bei der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Mit dem Omnibus-Vorschlag vollzieht die EU-Kommission einen überfälligen Kurswechsel bei 
Berichterstattungspflichten zu Nachhaltigkeits-Richtlinien. Auch für österreichische Bauunternehmen würden 
diese Änderungen eine erhebliche Entlastung bringen. text: Mag. Gerfried Habenicht & Mag. Paul Grohmann M.A., WKÖ 

Mit den am 26. Februar 2025 veröf-
fentlichten ersten beiden Omnibus-
Vorschlägen hat die EU-Kommis-

sion (EK) ihre Vereinfachungsambitionen 
mit dem Ziel, bis 2029 die Bürokratiekosten 
für Unternehmen allgemein um mindestens 
25 % und für KMU um mindestens 35 % 
zu reduzieren, in einem ersten Schritt deut-
lich bestätigt. Die Vorschläge sollen laut 
EK-Schätzungen jährlich 6,3 Mrd. Euro an 
Verwaltungsaufwand einsparen. 

Der Inhalt des Pakets im Hinblick auf die 
Berichterstattungspflichten, welche aus der 
„Richtlinie über die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung“ (CSRD) und der „Richtlinie über 
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht von Unter-
nehmen“ (CSDDD; auch Lieferketten-RL ge-
nannt, Anm.) resultieren, lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: Der Kreis der Verpflichte-
ten wird erheblich verkleinert, die Bericht-
erstattungspflichten werden reduziert und 
der Beginn der Berichtspflicht wird nach 
hinten verschoben. 

HINTERGRUND 
Die Omnibus-Initiative verfolgt das Ziel, die 
Berichtspflichten und damit den Bürokratie-
aufwand in der Europäischen Union deutlich 
zu verringern und so die Wettbewerbsfähig-
keit europäischer Unternehmen zu stärken. 
In der „Budapester Erklärung“ vom 8. No-
vember 2024 kündigte der Europäische Rat 
erstmals offiziell an, im ersten Halbjahr 2025 
einen Vorschlag zur Senkung der allgemei-
nen Berichtspflichten um mindestens 25 % 
vorlegen zu wollen. Diese Pläne wurden 
durch den am 29. Januar 2025 vorgestellten 
„EU Competitive Compass“ weiter konkreti-
siert. Der Compass sieht eine Reduktion der 
Berichtspflichten für alle Unternehmen um 
mindestens 25 % und für KMU um mindes-
tens 35 % vor. Darüber hinaus sollen durch 
einen besseren bzw. niederschwelligeren 
Zugang zu Finanzmitteln und Investitions-
programmen laut EK weitere öffentliche und 
private Mittel für Investitionen von rund 
50 Mrd. Euro freigesetzt werden.

Im Folgenden wird nur auf die zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung in Aussicht ge-
stellten Änderungen eingegangen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE CSRD IM DETAIL
Die Corporate Sustainability Reporting Di-
rective (CSRD-Richtlinie) soll durch das ak-
tuelle Omnibus-Paket in mehreren Punkten 
angepasst werden:

 ◼ Anwendungsschwellen: Die Berichts-
pflicht wird auf Unternehmen mit mehr 
als 1.000 Mitarbeitenden sowie einem 
Umsatz von über 50 Mio. Euro oder 
einer Bilanzsumme von mehr als 25 Mio. 
Euro begrenzt. Dies reduziert den Kreis 
der berichtspflichtigen Unternehmen er-
heblich. Dadurch sollen etwa 80 % der 
Unternehmen vom Anwendungsbereich 
ausgenommen und die einschlägigen 
Pflichten auf die größten Unternehmen 
konzentriert werden. 

 ◼ Verschiebung der Berichtspflichten 
für große Unternehmen: Die Berichts-
pflichten für Unternehmen, die in den 
Anwendungsbereich der CSRD fallen 
und ab 2026 oder 2027 Bericht erstatten 
müssen, werden um zwei Jahre (bis Juni 
2028) verschoben. 

 ◼ Eindämmung des sogenannten „Tri-
ckle–Down-Effekts“: Ferner soll sicher-
gestellt werden, dass die Anforderungen 
an die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
für große Unternehmen die kleineren 
Unternehmen in den vorgelagerten Wert-
schöpfungsketten nicht belasten. Für 
Unternehmen, die nicht mehr in den An-
wendungsbereich der CSRD fallen (bis zu 
1.000 Beschäftigte), wird die Kommission 
einen freiwilligen Berichtsstandard erlas-
sen, konkret den „freiwilligen Nachhaltig-
keitsberichtstandard für nicht börseno-
tierte kleine und mittlere Unternehmen“ 
(VSME). Dieser Standard wurde entwi-
ckelt, um kleinen und mittleren Unter-
nehmen eine einfache und standardisierte 
Möglichkeit zu bieten, über ihre Nach-
haltigkeitspraktiken zu berichten. Dieser 

Standard soll nunmehr als Schutzschild 
dienen, indem er die Informationen be-
grenzt, die Unternehmen oder Banken, 
welche in den Anwendungsbereich der 
CSRD fallen, von Unternehmen in ihrer 
Wertschöpfungskette mit weniger als 
1.000 Beschäftigten verlangen können. 

 ◼ Überarbeitung / Vereinfachung der 
Berichtsstandards: Die europäischen 
Nachhaltigkeitsberichtsstandards (ESRS) 
werden in den nächsten sechs Monaten 
überarbeitet, um die Anzahl der erforder-
lichen Datenpunkte zu reduzieren und die 
Anforderungen zu vereinfachen. 

AUSWIRKUNGEN AUF DIE CSDDD IM DETAIL
Die Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive (CSDDD-Richtlinie) soll ebenfalls 
durch das Omnibus-Paket angepasst werden:

 ◼ Vereinfachung der Sorgfaltspflichten 
sowie Beschränkung auf direkte Ge-
schäftspartner: Die Sorgfaltspflichten 
werden vereinfacht, um für die betroffe-
nen Unternehmen unnötige Komplexität 
und Kosten zu vermeiden: z.B. indem sie 
auf direkte Geschäftspartner beschränkt 
werden sollen und indem regelmäßi-
ge Bewertungen und Kontrollen dieser 
Partner statt jährlich nur noch alle 5 Jah-
re erfolgen müssen. Die vereinfachten 
Sorgfaltspflichten sollen hierbei sowohl 
den sehr großen Unternehmen, die in den 
Anwendungsbereich der CSDDD fallen 
(schätzungsweise etwa 6.000 EU- und 
900 Nicht-EU-Unternehmen), als auch 
ihren Partnern in der Wertschöpfungsket-
te, einschließlich KMU, zugutekommen. 

 ◼ Aufschub der Anwendung / Umset-
zungsfrist auf große Unternehmen bis 
2028 sowie frühzeitige Herausgabe der 
Leitlinien: Schließlich erhalten die Unter-
nehmen mehr Zeit, sich auf die Erfüllung 
der neuen Anforderungen vorzubereiten, 
indem die Anwendung der Nachhaltig-
keitsanforderungen für die größten 
Unternehmen um ein Jahr (auf den 26. 
Juli 2028) verschoben und gleichzeitig die 

Annahme der Leitlinien um ein Jahr (auf 
Juli 2026) vorgezogen wird. 

 ◼ Haftung und Sorgfaltspflichten: Die 
grundlegenden Sorgfaltspflichten der 
Unternehmen bleiben bestehen, werden 
jedoch konkretisiert. Der Fokus liegt auf 
dem Risikomanagement innerhalb der 
Lieferkette, wobei die Bewertung negati-
ver Auswirkungen auf direkte Geschäfts-
partner beschränkt wird. 

 ◼ Reduktion der Informationspflichten: 
Die Möglichkeit zur Einholung von In-
formationen von Unternehmen aus der 
Wertschöpfungskette mit weniger als 
1.000 Mitarbeitern wird begrenzt.

POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
BAUWIRTSCHAFT
Für heimische Bauunternehmen würden 
diese Änderungen in der Nachhaltigkeits-
berichterstattung eine erhebliche Entlas-
tung bringen. Die Einschränkung des An-
wendungsbereichs würde dafür sorgen, dass 
kleinere Bauunternehmen von den Berichts-
pflichten ausgenommen bzw. dass diese 
deutlich reduziert werden. Die Verschiebung 
der Berichtspflichten nach hinten gäbe den 
verpflichteten großen Unternehmen mehr 
Zeit, sich auf die neuen Anforderungen vor-
zubereiten und notwendige interne Prozesse 
zu implementieren. Die Überarbeitung der 
Berichtsstandards und die Reduktion der In-
formationspflichten tragen dazu bei, den bü-
rokratischen Aufwand zu verringern und die 
Effizienz der Berichterstattung zu erhöhen.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell und in 
welchem Umfang die geplanten Änderun-
gen umgesetzt werden, da das Paket noch 

das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
durchlaufen muss: Die Legislativvorschlä-
ge der EK werden nun dem Europäischen 
Parlament (EP) und dem Rat zur Prüfung 
und Annahme vorgelegt. Die Änderungen 
der CSRD und der CSDDD werden in Kraft 
treten, sobald die Mitgesetzgeber EP und 
Rat eine Einigung über die Vorschläge er-
zielt haben und das Resultat der Einigung 
im Amtsblatt der EU veröffentlicht wird. 
Die EK forderte die Mitgesetzgeber auf, 
dieses Gesamtpaket vorrangig zu behandeln. 
Wichtig wäre, dass jetzt Rat und Parlament 
an einem Strang ziehen, damit es zu einer 
raschen Umsetzung kommt.

GRUNDLAGENSTUDIE ZUR 
NACHHALTIGKEIT AM BAU
Die beiden Richtlinien sind 
nur ein Teil des Europäi-
schen „Green Deals“, ein 
umfangreiches Paket poli-
tischer Initiativen, mit dem 
die EU bis zum Jahr 2050 
klimaneutral werden will. 
Daraus resultieren nicht 
nur verbindliche Rechts-
vorschriften, sondern es 
werden auch die Rah-
menbedingungen so 
verändert, dass sich die 
einzelnen Unternehmen der 
Entwicklung nicht entziehen können, ohne 
dabei an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. 
Die Bauwirtschaft sieht sich dadurch im Hin-
blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
mit massiven Herausforderungen konfron-
tiert (s. Tabelle oben).

Um die Bauschaffenden bei diesem Pro-
zess zu unterstützen, hat die Bundesinnung 
Bau die Zukunftsagentur Bau (ZAB) beauf-
tragt, die baurelevanten EU-Nachhaltig-
keitsthemen inklusive der potenziellen Be-
troffenheit der Bauwirtschaft  im Rahmen 
einer Grundlagenstudie zu analysieren. Die 
Studie wurde von den Nachhaltigkeits-Ex-
perten Prof. Peter Maydl und BM DI Helmut 
Schöberl erstellt und ist auf der ZAB-Web-
seite abrufbar. Sie bietet eine Entschei-
dungsgrundlage, um die komplexen Her-
ausforderungen der Nachhaltigkeit für die 
Bauwirtschaft praxisgerecht und lebbar zu 
gestalten. Neben der Ausarbeitung von prak-

tischen Hilfsmitteln für 
Baubetriebe sind auch 
entsprechende Aus- 
und Weiterbildungen 
an den BAUAkademien 
geplant. ■

MEHR INFOS:
Die Grundlagenstudie „Nachhaltigkeit: Herausforderungen 
für das Baugewerbe“ ist als Download kostenlos unter 
www.zukunft-bau.at erhältlich.

Eine von der Bundesinnung Bau 
in Auftrag gegebene Grund-
lagenstudie der ZAB analysiert 
die  wichtigsten baurelevanten 
EU-Nachhaltigkeitsthemen und 
ihre potenziellen Auswirkungen 
auf die Bauwirtschaft.

Tabelle: Auszug bau-
relevanter EU-Rechts-

vorgaben in den Be-
reichen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit.

Stand: April 2022 
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Grundlagenstudie  
Nachhaltigkeit - Roadmap 

Die Herausforderungen für das Baugewerbe 

Die neuen Herausforderungen für das österreichische Baugewerbe 

Motivation und Ziele Anwendungsbereich Wesentliche Vorgaben 
und Anforderungen Umsetzung in Österreich Wesentliche Neuerungen 

für das Baugewerbe 
Auswirkungen für die Baubranche 

Chancen Risiken 

European Green 
Deal 

Klimaneutralität bis 
2050, Förderung einer 
kreislauforientierten 
Wirtschaft und 
Dekarbonisierung 

Alle Wirtschaftszweige, 
inkl. Bau- und 
Immobiliensektor 

THG-Reduktion um 55 % 
bis 2030, Förderung 
erneuerbarer Energien und 
Energieeffizienz, alle 
Sektoren dekarbonisiert 

Europäisches Klimagesetz 
(EU-Verordnung gilt in 
allen Mitgliedsstaaten) 

Dekarbonisierung von Bau-
materialien und -prozessen, 
Förderung kreislauf-
wirtschaftlicher Ansätze und 
nachhaltiger Baustoffe 

Integration grüner 
Technologien und 
Kreislaufwirtschaft 

Erhöhter Druck zur 
Reduktion von Emissionen 

EU-
Gebäuderichtlinie 
(EPBD) 

Gebäude verursachen 40% 
des Energieverbrauchs 
und 36% der CO2-
Emissionen, Sanierungs-
welle und energieeffiziente 
Neubauten. 

Planende und 
ausführende Baumeister, 
Auftraggeber, öffentliche 
und private 
Immobilienbetreiber 

Energieeffizienz-Standards, 
energieeffiziente 
Maßnahmen, Ausbau 
nachhaltiger Energie 

OIB RL 6 – Energetisches 
Verhalten von Gebäuden, 
OIB RL 7 – Nutzung der 
natürlichen Ressourcen 

Einführung von Nullemissions-
gebäuden bis 2030, Pflicht zu 
Solarenergie-Anlagen, 
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität 

Zunahme von 
Renovierungsprojekten, 
neue Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen, 
Förderungen, 
Wettbewerbsvorteile 

Steigende Baukosten, 
Regulatorischer Druck und 
Fristen, erhöhter 
Schulungsbedarf, 
Fachkräftemangel 

Berichtspflichten 
zur Nachhaltigkeit 

Erweiterung der 
finanziellen Berichtslegung 
größerer Unternehmen um 
Nachhaltigkeitsaspekte 
und deren Umsetzung 

Alle Unternehmen, 
die 2 der 3 Kriterien 
erfüllen: > 250 
Mitarbeiter, Umsatz > 
50 Mio., Bilanzsumme 
> 25 Mio. EUR

Berichterstattung zu 
Umwelt, sozialen und 
Governance-Faktoren 
(ESG) gem. CSRD und 
künftigem NaBeG auf 
Basis ESRS 

Nachhaltigkeitsberichts-
gesetz (NaBeG 2025) 

Berichtspflicht bei Erfüllung der 
Kriterien, Verpflichtung zur 
Datenbereitstellung entlang der 
Lieferkette, potenzielle 
Auftragsverluste bei 
Nichterfüllung 

Bessere Unernehmens-
präsentation, stärkeres 
Standing bei Banken 
und Shareholdern, mehr 
Wissen zu internen 
Prozessen und Effizienz  

Mehr Bürokratie und 
Kosten für Personal, 
Schulung und Beratung; 
höherer Datenaufwand; 
Unsicherheit durch 
fehlende Erfahrung und 
nationale Regelungen 

Taxonomie-
Verordnung  

Schaffung eines einheit-
lichen Standards für nach-
haltige Investitionen und 
Neuausrichtung von 
Kapitalströmen in grüne 
Projekte 

Betroffene Unternehmen 
und deren Lieferkette, 
u.U. einzelne 
Bauprojekte und 
nachhaltige 
Investitionen

Nachweis taxonomie-
konformer Tätigkeiten 
(wesentlicher Beitrag zu 
Umweltzielen, keine 
erheblichen 
Beeinträchtigungen) 

EU-Verordnung gilt in allen 
Mitgliedsstaaten 

Eigene Klimarisiko- und 
Vulnerabilitätsbewertung der 
Wirtschaftstätigkeiten 

Nachfrage von taxonomie-
konformen Projekten und 
Finanzierung, Zugang zu 
Förderungen, Investitionen 
ins Unternehmen 

Auftragsverluste bei 
Nichtkonformität, 
Verwaltungsaufwand 

Bauprodukte-
Verordnung 

Geregelter Binnenmarkt für 
Bauprodukte mit Anforder-
ungen an Funktionalität, 
Sicherheit und Umwelt, 
Beitrag zu Klima- und 
Nachhaltigkeitszielen 
sowie digitaler Wandel 

Verwendung und 
Kreislaufführung von 
Bauprodukten über 
den Lebenszyklus 

CE-Kennzeichnung, 
Leistungs- und 
Konformitätserklärung, 
Einführung des 
digitalen Produktpasses 

EU-Verordnung gilt in allen 
Mitgliedsstaaten 

Steigende Anforderungen an 
Nachhaltigkeit von 
Bauprodukten, Notwendigkeit 
zur Dokumentation und 
Nachweiserbringung, 
Kennzeichnungspflichten 

Harmonisierter 
Bauprodukte-Markt mit 
klarer Anforderungs-
trennung, digitalem 
Produktpass und 
Wettbewerbsvorteilen 
bei früher Umsetzung 

Komplexe Verordnung mit 
Weiterbildungsbedarf, 
v.a. in Digitalisierung, 
viele Regelungen offen, 
lange Übergangszeit, 
Produktnormen werden 
überarbeitet 

OIB RL 7 und 
Kreislauf-
wirtschaft 

Nationale Umsetzung des 
Green Deal und der 
Bauprodukteverordnung, 
Anpassung der OIB-
Richtlinien an die neuen 
Rahmenbedingungen 

Gesamter Bausektor 
mit Schwerpunkt 
Hochbau auf Basis der 
Baugesetzgebung der 
Länder 

THG- und PE-Nachweis 
über den Lebenszyklus, 
Rückbaukonzept, 
kreislaufgerechtes 
Planen und Bauen, 
Materialaufstellung 

OIB-Richtlinien 2027 mit 
neuer OIB-RL 7 auf Basis 
der Bauprodukte-
verordnung 2024, 
Abfallwirtschaftsgesetz 

Lebenszyklusorientiertes 
Planen und Bauen, 
zusätzliche Nachweise in 
Planung und Ausführung, 
erheblicher Bedarf an 
Weiterbildung 

Wettbewerbsvorteile bei 
frühzeitiger Anpassung, 
europaweite Umsetzung 
wahrscheinlich, klarere 
Vorgaben zur 
Nachhaltigkeit erwartet 

Detailregelungen unklar, 
da Grundlagendokument 
nur Ziele vorgibt, finale 
Fassung 2027, erhöhter 
Weiterbildungsbedarf und 
besserer 
Informationsfluss Qu
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